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Geme inde Weimar 
Ortsteil Wenkbach 

----- Abgrenzung der 

Kampe nsa t ionsma nna hmen 

Rechtsgrundlagen 
Oas Baugesetzbuch !BauBGI, die Baunutz ungsverordnung !BauNVOI 
die Planzeic henverordnung IPlanzVOI und die Landesbauordnung in der 
bei der maßgeblichen öffentl ichen Auslegung dieses Planes ge ltenden 
Fassung. 

Satzung der Gemeinde Weimar 
Über die Abgrenzung und Abrundung des in Zusammenhang 
bebauten Bereichs „Marburger Straße" in der Gemarkung Wenkbach. 

§1 Geltungsbereich 
Die Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Wenkbach 
im Bereich „Marburger Straße" wird gemäß der in der Planzeichnung 
ersichtlichen Darstellung festgelegt. 

§2 Gestaltung 
Zukünftige Vorhaben müssen sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll , in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Zur Beurteilung 
des Einfügungsgebotes ist die Bebauung an der Marburger Straße 
heranzuziehen. 

§3 Grünordnerische Festsetzungen 
Als Ausgleich wird auf einem ca . 1000 m• großen Teil der Parzelle 
24/4 entlang des Wenkbaches ein 10 m breiter Uferschutzstreifen 
etabliert. Der Schutzstreifen ist mit Holzpfählen abzumarken. Die 
Flächen liegen teilweise im Überschwemmungsgebiet des 
Wenkbaches, sie sind aus der Nutzung zu nehmen und der freien 
Sukzession zu überlassen. Vorhandene Gehölze sind zu erhalten . 

§4 Nachrichtliche Übernahme 
Entlang der Fernwasserleitung des ZMW besteht zugunsten des 
ZMW ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht. Die belasteten Flächen sind 
von jeglicher Bebauung, Einfriedigung und von Anpflanzungen von 
Bäumen und Sträuchern freizuhalten . Geländeveränderungen sind 
unzulässig. 

§5 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit Ablauf der ortsüblichen Bekanntmachung in 
Kraft. 

Auf stel 1 ungsbesc hlu ss 
Der Aufstellungsbeschluss wurde von der Gemeindevertretung 
am 28.08.2008 gefasst . 

Offenlegung 
Der Entwurf wurde nach § 3 121 BauGB 
in der Zeit vom 09.02 .2009 bis einschlientich 
Oie Bekanntmachung erfolgte am 29 01 .2009 

Satzungsbeschluss 
Oie Beschlussfassung gemän § 10 BauGB erfolgte durch 
die Geme indevertretung 
am 14.05.2009. 
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